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Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im 
Freiburger Anwaltverein e.V., Holzmarkt 2, 79098 Freiburg 

 
 
 
 
 
 
 
 

26. Januar 2023 
 
Einladung zum 232. Treffen der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht am 
Donnerstag, den 09.02.2023, 19:00 Uhr 

 

 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir laden Sie zur ersten Fortbildungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im 

Freiburger Anwaltverein e.V im Jahr 2023 am 
 

Donnerstag, 09.02.2023, 19:00 Uhr 
 

im 
Gasthaus Kybfelsen 

(Schauinslandstraße 49 in Freiburg) 
 

ein. 
 
 

Herr Christoph Tillmanns, 
Vorsitzender Richter am LAG BW, Kammern Freiburg, 

 

wird vortragen zum Thema: 

 

Schwerbehindertenrecht 2023 
 

Herr Tillmanns wird im Rahmen seines Vortrages auf alle arbeitsrechtlich wesentlichen Fragen 

eingehen, die sich rund um die Beschäftigung von behinderten und vor allem schwerbehinder-

ten Menschen stellen. Gegenstand seines Vortrags wird damit u.a. der Begriff der Behinderung 

unter Berücksichtigung des Europarechts, die Pflichten der Arbeitgeber im Zusammenhang 

mit der Einstellung und Beschäftigung und die Rechte der behinderten Menschen im 

Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht 
 

Es schreibt Ihnen: 
RA Dr. Stefan Daub 

Kaiser-Joseph-Str. 284 
79098 Freiburg i.Br. 
Tel: (0761) 21808-0 

 
 

E-Mail: stefan.daub@fgvw.de 
 

www.freiburger-anwaltverein.de 
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Arbeitsverhältnis sein. Ein Schwerpunkt wird auch das Verfahren sein, das bei Entlassung von 

behinderten Beschäftigten beachtet werden muss. 

 

Bitte melden Sie sich bis zum 07.02.2023 an! 
 

Die Fortbildung ist für alle Rechtsanwälte offen, die dem Freiburger Anwaltverein oder einem 

anderen Anwaltverein angehören, unabhängig davon, ob sie Mitglieder der Arbeitsgemein-

schaft sind. 

Der Beitrag beträgt für diese Fortbildungsveranstaltung für Mitglieder der Arbeitsgemein-

schaft Arbeitsrecht € 25,--, für Nichtmitglieder € 50,--. 

Die Geschäftsstelle des Freiburger Anwaltsvereins wird allen Teilnehmern nach der Veran-

staltung eine Rechnung zuschicken – bitte zahlen Sie erst dann. 

 

Die Veranstaltung ist eine Fortbildung i.S.d. Fachanwaltsordnung. Eine Teilnahmebescheini-

gung wird Ihnen vom Freiburger Anwaltverein nach der Veranstaltung zugeschickt, wenn Sie 

sich während der Veranstaltung in die Anwesenheitsliste eingetragen haben. 

 

SAVE-THE-DATE: 

 

 Bitte beachten Sie, dass die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Arbeits-

recht im Freiburger Anwaltverein 2023 unmittelbar vor der nächsten Fortbildungsver-

anstaltung am 09.03.2023 stattfinden wird, bei der Frau Vorsitzende Richterin am BAG, 

6. Senat, Karin Spelge, zum Thema Neues aus dem Insolvenzarbeitsrecht und zur 

Massenentlassung bei uns vortragen wird. 

 

 Bitte merken Sie sich weiter vor, dass die Alpenwanderung 2023 der ARGE Arbeits-

recht im Zeitraum vom 21.-23.07.2023 stattfinden soll – wir empfehlen, bereits am 

Vortag anzufahren. 

 

 

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 

 
Dr. Stefan Daub 
ARGE Arbeitsrecht 



FreiburgerAnwaltVerein e.V.

Stempel

Freiburger Anwaltverein e.V.
Holzmarkt 2
79098 Freiburg

Von Teilnehmern, die nicht Mitglieder des Freiburger Anwaltverein e.V. sind, sind alle Felder 
auszufüllen. Eine Mitgliedschaft im Deutschen Anwaltverein ist Voraussetzung zur Teilnahme. 
Richter/-innen sind wie immer herzlich eingeladen und dürfen kostenlos teilnehmen.

Hiermit melde ich mich an zur Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht am
9.2.2023  ,   19.00   Uhr

Gasthaus Kybfelsen, Schauinslandstr. 49 in Freiburg
 

Die Anmeldung ist verbindlich. Mit ihr ist die Teilnahmegebühr entstanden. Eine gesonderte Anmeldebestätigung er-
folgt nicht! Fällt das Seminar wegen plötzlicher Erkrankung des Referenten oder infolge höherer Gewalt aus, hat 
der Teilnehmer weder Anspruch auf Durchführung des Seminars noch auf Schadenersatz.

Eine Teilnahmebescheinigung und eine Rechnung werden erstellt  .

Wir bitten auf eine Vorauszahlung zu verzichten.

Ort , den 

 (Unterschrift)

BANKHAUS MAYER IBAN: DE13 6803 0000 0001 0347 15 BIC: BKMADE61XXX

Name:

Kanzlei:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

DAV-Nr.:

Örtlicher AV:

Ich bin Richter/-in oder Staatsanwalt/-anwältin

Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht

Holzmarkt 2
Amtsgericht Freiburg Zimmer 123

D-79098 Freiburg

Tel.: (0761) 205 1190
Fax: (0761) 28 534 28

E-Mail: info@freiburger-anwaltverein.de
www.freiburger-anwaltverein.de
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